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Betreff 
 
Fluglärm vom Flughafen Köln/Bonn 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Veranlassung: 
Sowohl die Neu-Ansiedlung von FedEx mit bekannt lauten Frachtflugzeugen des Typs MD 
11 als auch die akuten Klagen von EinwohnerInnen der Stadtteile Buisdorf, Niederpleis, 
Schmerbroich, Ort, und Niederberg geben Anlass, den Vertreter der Stadt Sankt Augustin in 
der Beratenden Kommission nach § 32 b LuftVG (nachfolgend = "Fluglärm-Kommission") 
mit konkreten Aufträgen für seine Arbeit in dieser Kommission auszustatten, mit denen eine 
Verminderung der nächtlichen Lärmbelastung durch Flugzeuge entgegen gewirkt werden 
kann. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beauftragt seinen Vertreter in der Fluglärm-Kommission, 
sich dafür einzusetzen und entsprechende Initiativen in die Kommission einzubringen,  
dass ... 
 

1. die nächtliche Fluglärm-Belastung der Sankt Augustiner Bevölkerung durch die 
Betriebsauf-nahme von FedEx am Flughafen Köln / Bonn nicht steigt; 

 
2. die nächtliche Fluglärm-Belastung der Sankt Augustiner Bevölkerung mittel- und 

langfristig sinkt; 
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3. bei den Start- und Landegebühren mit entsprechenden gebührentechnischen Maß-
nahmen solche Fracht-Flugzeuge einen Bonus erhalten, deren Lärm-
Immissionswerte unter dem Durchschnitt der Lärm-Immissionswerte der gesamten in 
Köln / Bonn startenden und landenden Flugzeuge liegen, und solche einen Malus 
auferlegt bekommen, deren entspre-chende Werte über dem o.a. Durchschnitt lie-
gen; 

 
4. der Passagierflug in einer Kernruhezeit zwischen 24:00 h und 05:00 h nicht ausge-

weitet wird und mittel- und langfristig ausgeschlossen wird; 
 
5. dass der Flughafen wieder verstärkt darauf hinwirkt, dass die über die Routen NOR 

kurz und NOR lang startenden Flugzeuge nicht nur innerhalb des Korridors <Flug-
erwartungsgebiet> fliegen, sondern sich anhand ihrer FMS- oder anhand von GPS- 
Orientierung engstmöglich an die festgelegte Route halten; 

 
6. für die EinwohnerInnen von Sankt Augustin über die derzeit bestehende Möglichkeit 

der Fluspur-Verfolgung per Internet hinausgehende Internet basierte Darstellungen 
der durch den Flugverkehr des Flughafens Köln / Bonn erzeugten Lärmbelastung in 
kartografischer Form eingerichtet werden (nach dem Beispiel der Freien und Hanse-
stadt Hamburg), um ... 

 
a) für die Menschen eine gewisse Transparenz bezüglich ihrer Lärm-Belastung her-

zu-stellen, 
 

b) für die Bauleitplanung und Bau-InteressentInnen jeweils aktuelle Immissionsdaten 
in ihrer geografischen Ausbreitung und quantitativen Stufung zur Verfügung zu 
bekommen. 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Über die Jahre seit dem Landtagsbeschluss des sogenannten 22-Punkte-Programms ist die 
Fluglärmbelastung durch den Flugverkehr vom Flughafen Köln / Bonn nicht signifikant ge-
sunken, sondern ist tendenziell eher steigend. Wenn auch der untertägige Flugverkehr als 
im Umfeld eines genehmigten Flughafens unvermeidlich hier außer Betracht bleiben soll, 
kann doch die nicht zu bestreitende gesundheitliche Belastung oder sogar Schädigung der 
Bevölkerung durch den Fluglärm in der Kernzeit der Nachtruhe nicht ignoriert werden. 
Zu der Fluglärm-Belastung in der Nacht tragen in Sankt Augustin drei Faktoren maßgeblich 
bei: 
 der vermeidbare nächtliche Passagierflug, 
 der Einsatz lauter Maschinen im Frachtflug, 
 die ungenaue Pilotierung der Flugzeuge (d.h. die weite Abweichung von der für 

Flight-Management-Systeme oder GPS-basierte System ausgelegten optimalen 
Route). 

Im Interesse der Gesundheit und Schaffenskraft der Sankt Augustiner Bevölkerung sollte 
der städtische Vertreter in der Kommission gem. § 32 b LuftVG sich im Sinne des Antrages 
einsetzen. 
 
Wolfgang Köhler        gez. A. Breinlich gez. M. Schulenburg 
           gez. G. Piéla  gez. M. Metz                    gez. M. Ruland 
 
Anlagen: 
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